
A u s t a u s c h d e c k b l a t t 

S T A D T  G E R A BESCHLUSS-VORLAGE 

Stadtrat 
 

X 
 

 
 öffentlich nichtöffentl. 

 
 Datum Drucksachen-Nr. (ggf. Nachtragsvermerk) 

13.07.2021 69/2021 

 
 
  Beratungsergebnis 
Beratungsfolge Termin Ein Für Geg Ent Bemerkungen 

Stadtrat 16.06.2021     in Fachausschüsse 
verwiesen 

Ausschuss für Bau, Umwelt, Verkehr 
und Liegenschaften 

06.07.2021  6 0 0 beraten u. m. Änd. 
bestätigt 

Ausschuss für Wirtschaft und 
Stadtentwicklung 

08.07.2021  1 6 0 beraten und abgelehnt 

Haushalts- und Finanzausschuss 12.07.2021     nicht behandelt 

Stadtrat 14.07.2021     in HFA verwiesen 

Haushalts- und Finanzausschuss 27.09.2021      

Stadtrat 29.09.2021      

 

Betreff: 

Prioritätensetzung bei städtischen Investitionen 
 

Beschlussvorschlag: 

Der Oberbürgermeister wird beauftragt,  
 

1. dem Stadtrat eine Übersicht über die im kommenden Jahr durch die Stadt Gera geplanten 
neuen Investitionen, für die Investitionspässe vorgesehen sind, auf der Basis einer 
begründeten Prioritätensetzung vorzulegen. 

2. mit dem Haushalt 2022 darzulegen, wie die durch das Land Thüringen für die Jahre 2020 
bis 2023 bereitgestellten zusätzlichen Investitionsmittel von über 22 Millionen Euro anteilig 
in den Jahren 2020 und 2021 in den Haushalten verwendet wurden und in den im Jahren 
2022 und 2023 verwendet werden sollen. 

3. darzustellen, welche Förderprogramme und in welcher Höhe Fördermittel akquiriert wurden 
und werden sollen um diese Mittel zu verstärken. 

3. darzustellen, aus welchen Förderprogrammen in welcher Höhe Fördermittel 
akquiriert wurden. 

 
 
 
Andreas Schubert 
Vorsitzender der 
Fraktion DIE LINKE. 
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69/2021 

Sachdarstellung: 
 
1. Problem und Regelungsbedürfnis: 

 
Investitionen sind notwendig um unsere Stadt noch attraktiver zu machen. 
In den vergangenen Jahren stand die Umsetzung der in den Haushaltsplänen vorgesehenen 
Investitionen allerdings wiederholt in der Kritik.  
 

2. Lösung: 
 
Der Stadtrat muss durch die Verwaltung in die Lage versetzt werden über die notwendige 
und erforderliche Rang- und Reihenfolge der neuen Investitionen im Haushalt 2022 unter 
Berücksichtigung der tatsächlichen Möglichkeiten zu entscheiden. 
 

3. Alternativen: 
 
Der Stadtrat bestätigt den Beschlussvorschlag nicht oder mit Änderungen. 

4. Wirtschaftlichkeit: 
 

4.1 Finanzielle Auswirkungen: 
 

4.2 Auswirkungen auf das Haushaltssicherungskonzept 2013 – 2023 der Stadt Gera und 
dessen Fortschreibungen: 
 

Ja   

nein X 

 

 
5. Nachhaltigkeit (u. a. in Bezug auf den Beschluss des Stadtrates Drucksachen-Nr. 38/2016 

vom 15. September 2016 (Klimaschutz), Zukunftsrelevanz): 
 

 

6. Zuständiges Beschlussgremium: 
Stadtrat 

 

7. Begründung für die Nichtöffentlichkeit: 
 
 




